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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Oliver Jörg, Petra Detten-
höfer, Karl Freller, Dr. Thomas Goppel, Bernd Kränzle, 
Walter Nadler, Roland Richter, Walter Taubeneder CSU, 
Tobias Thalhammer, Dr. Annette Bulfon, Julika Sandt, 
Dr. Otto Bertermann, Jörg Rohde und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/11534, 16/12954 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Hochschulgesetz (BayHSchG) vom 23. 
Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK), zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2011 
(GVBl S. 102), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 25 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird das Wort „fünf“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt. 

bb) Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
„4. zwei Vertreter oder Vertreterinnen der 

Studierenden und“ 

b) In Satz 2 wird das Wort „sechs“ durch das Wort 
„sieben“ ersetzt. 

2. In Art. 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „acht“ 
durch das Wort „zehn“ ersetzt. 

3. Art. 52 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. die zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Stu-
dierenden im Senat,“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Dieser besteht aus sechs Personen, von de-
nen zwei vom studentischen Konvent und zwei 
vom Fachschaftenrat gewählt werden; außer-
dem gehören ihm die zwei Vertreter oder Ver-
treterinnen der Studierenden im Senat an.“ 

bb) Satz 7 erhält folgende Fassung: 

„7Bestehen an einer Hochschule keine Fakultä-
ten, gehören dem Sprecher- und Sprecherin-
nenrat sechs Vertreter und Vertreterinnen der 
Studierenden an; Mitglieder nach Halbsatz 1 
sind die zwei Vertreter oder Vertreterinnen der 
Studierenden im Senat sowie diejenigen Stu-
dierenden in der erforderlichen Anzahl, auf die 
bei der Wahl der zwei Vertreter oder Vertrete-
rinnen der Studierenden im Senat weitere Sitze 
entfallen würden.“ 

 

§ 2 

Die Hochschulwahlen im Sommersemester 2013 sind unter 
Berücksichtigung von § 1 durchzuführen.  

 

§ 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 2 am 1. Januar 2013 in 
Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 
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